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schaff Mich irritiert offen gestanden, wie man als Lehrkraft bereits in 3 Zeilen mehr
Rechtschreibfehler unterbringen kann, als in den meisten Oberstufenklausuren pro Seite zu
finden sind. Das sich mal einzelne Fehler einschleichen, ist sicher kein Problem und passiert
allen, aber in dieser Häufung habe ich das lange nicht gesehen.

Zum Thema: Man muss sich sicher nicht für die Nutzung der Dienstbezeichnung schämen,
notwendig ist sie m.E. aber im Lehramt nicht. Bei den Sicherheitsorganen stellt sich das anders
dar, da der Dienstgrad hier nicht selten mit der Weisungsbefugnis in Einsatzlagen zu tun hat
und daher erkennbar sein muss. Bei der Bundeswehr gibt es hierfür eine ganz klare Rangfolge,
bei der Polizei ist diese zwar nicht zwingend, kann aber dennoch eine Orientierung geben.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/63660-unterschrift-und-amtsbezeichnung-zeugnisse-in-
nrw/?postID=778793#post778793

https://www.lehrerforen.de/wcf/user/23885-schaff/
https://www.lehrerforen.de/thread/63660-unterschrift-und-amtsbezeichnung-zeugnisse-in-nrw/?postID=778793#post778793
https://www.lehrerforen.de/thread/63660-unterschrift-und-amtsbezeichnung-zeugnisse-in-nrw/?postID=778793#post778793

